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Antrag auf Gewährung der Weihnachtsbeihilfe  
der Stadtgemeinde Leonding für das Jahr 2023 

 
 
Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge übermitteln Sie an: 
Rathaus Leonding/Sozialamt, Stadtplatz 1, 4060 Leonding oder  
per E-Mail an: sozial@leonding.at 

                                                                                                                                              Eingangsstempel 
A. Daten des/der Antragsteller:in 
 

 
Name 

 
Familienname ___________________________________________________ 
 
Vorname(n) _______________________________________ Titel _____________ 

Geschlecht  männlich               weiblich                   divers 

Sozialversicherung                                                                    (Beispiel 1234TTMMJJ) 

Staatsbürgerschaft __________________________________________________________________________ 

Familienstand      ledig                                    verheiratet                                 geschieden                verwitwet 

     getrennt lebend                Lebensgemeinschaft                eingetragene Partnerschaft  
 

Anschrift PLZ        __________  Ort  _____________________________________________________ 

 

Straße   _____________________________________________________  Nr. __________ 
 
Telefon _____________________________________  Fax   _________________________ 
 
E-Mail   ___________________________________________________________________ 

                                                                                      
B. Bekanntgabe Bankverbindung 

 
C. Richtlinie und Antragszeitraum 
Die Weihnachtsbeihilfe der Stadt Leonding können Pensionist:innen mit Ausgleichszulage zur Pension und 
jene Personen beantragen, denen die Sozialhilfe nach dem Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (Oö. SOHAG) 
gewährt wird. Antragsteller:innen müssen in Leonding zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren 
Hauptwohnsitz haben. Ein Rechtsanspruch auf diese Beihilfe besteht nicht. Anträge sind an das Rathaus 
Leonding/Sozialamt vom 2. November bis zum 15. Dezember 2023 zu stellen. Anträge können auch per E-
Mail an sozial@leonding.at gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Anträge nur bearbeitet werden 
können, wenn diesen die folgenden Nachweise vollständig angeschlossen sind: Pensionsbescheid oder 
Bescheid über den Bezug der Sozialhilfe und ein aktueller Kontoauszug. Die Beihilfe wird grundsätzlich nur 
auf das angegebene Konto angewiesen.  
 
 
 

Bankverbindung   Kontoinhaber:in ________________________________________________ 

   IBAN: ________________________________________________________    
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D. Förderungserklärung 
1. Ich erkläre, dass ich die Richtlinie für die Zuerkennung der Weihnachtsbeihilfe zur Kenntnis genommen 

habe, meine Angaben im Antrag vollständig und richtig sind und diese auf Verlangen durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen nachweise. Ich verpflichte mich, die Weihnachtsbeihilfe samt Zinsen (Z 2) 
zurückzuzahlen, wenn diese auf Grund wissentlich unrichtiger Angaben erwirkt wurde und nehme zur 
Kenntnis, dass wissentlich unrichtige Angaben eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen können. 

2. Ich berechtige die Wohnsitzgemeinde, bei meiner pensionsauszahlenden Stelle oder 
Bezirksverwaltungsbehörde als auszahlender Stelle der Sozialhilfe, über die Pensionshöhe betreffende 
Fragen oder darüber Auskunft einzuholen, ob von mir ein Antrag auf Sozialhilfe nach dem Oö. SOHAG 
gestellt wurde, ich aktuell Sozialhilfe (Mindestsicherung) beziehe oder im abgelaufenen Jahr 2022 
bezogen habe. 

3. Bei einer Rückforderung gemäß Z 1 werden ab dem Tag der Auszahlung Zinsen in der Höhe von 6 % 
über dem zum Zeitpunkt der Auszahlung der Förderung geltenden Basiszinssatz (§ 1 Abs. 1 1. Euro-
Justiz-Begleitgesetz, BGBI. I Nr. 125/1998) pro Jahr geltend gemacht. Der ermittelte Zinssatz gilt 
unverändert bis zur vollen Abstattung des Rückzahlungsbetrages, im Falle eines Zahlungsverzuges 
werden die verrechneten Zinsen kapitalisiert. Bei einer unterjährigen Zinsenberechnung erfolgt die 
Zinsenfestlegung auf Basis tatsächlicher Tage. 
 

      ________________________                                 ______________________________________________                                                           
                  Ort, Datum                                                               Unterschrift Antragsteller:in 
 

E. Erklärung nach dem Datenschutzgesetz 
1. Die im Antrag enthaltenen, sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden 

personenbezogenen und gemäß dem Datenschutzgesetz 2000, BGBI. I Nr. 165/1999 in der geltenden 
Fassung, automationsunterstützt verarbeiteten Daten können an die zuständigen Organe des Bundes, 
die zuständigen Landesstellen, den Oö. Landesrechnungshof für Prüfungszwecke, die Organe der EU für 
Kontrollzwecke, das beim Bundeskanzleramt eingerichtete Kontaktkomitee für die Koordinierung der 
Finanzierungs- und Förderungseinrichtungen, andere Förderungsstellen auf Anfrage, insoweit dies für 
deren Koordinationsaufgaben erforderlich ist, sowie an Dritte zum Zweck der Erstellung der 
notwendigen wirtschaftlichen Analysen und Berichte über die Auswirkung der Förderung – unter 
Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen – übermittelt werden. 

2. Name und Adresse der antragstellenden Personen und Förderungsempfänger:innen sowie Zweck, Art 
und Höhe der Förderung können in Förderberichte aufgenommen werden. 

3. Soweit eine aus den Z 1 und 2 sich ergebende Datenverwendung nicht ohnedies zulässig ist, stimme ich 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutzgesetzes der Datenverwendung, insbesondere auch 
einer Veröffentlichung im Rahmen von Förderberichten (Z 2), ausdrücklich zu. 

4. Weitere Informationen zum Datenschutz unter www.leonding.at/datenschutz 
 

      ________________________                                 ______________________________________________                                                           
                  Ort, Datum                                                               Unterschrift Antragsteller:in 
 
F. NUR VOM SOZIALAMT AUSZUFÜLLEN! 

 

Die Angaben über die antragstellende Person und deren Einkommen      werden       werden nicht bestätigt. 

         Die Voraussetzungen für die Gewährung der Weihnachtsbeihilfe sind gegeben. 
   Die Voraussetzungen für die Gewährung der Weihnachtsbeihilfe sind nicht gegeben. 
         Ein Zuschuss in der Höhe von EUR 73,00 ist auf das in Pkt. B. angegebene Konto anzuweisen.                             

 

 

___________________________ i. A. ________________________________ 
Datum                         Stadt Leonding        
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